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Antrag für den Bezug und die Benützung eines Tank-Chips 

für den Bezug von Frutiger Biogas als Treibstoff 

 
Tankstelle:  Biogastankstelle Frutigen 

Inhaber und Betreiber: Biogastankstelle Frutigen GmbH (kurz: BGTF) 

Adresse: Mike Schmid-Olympiastrasse 15  

 3714 Frutigen 

 

 

Ich beantrage hiermit die Ausstellung eines Tank-Chips für die Biogastankstelle Frutigen 

(Bitte in Blockschrift ausfüllen) 

 

 

Name: ___________________________________________ 
 
Vorname: ___________________________________________ 
 
Firmenname (falls zutreffend): ___________________________________________ 

 

Strasse, Nr.:  ___________________________________________ 
 
Adresszusatz: ___________________________________________ 

 

PLZ/ Ort: ___________________________________________ 

 

Telefon: ___________________________________________ 

 

E-Mail: ___________________________________________ 

 

Anzahl der gewünschten Chips: ___________________________________________ 

 

Bemerkung/ zusätzliche Angabe:  ___________________________________________ 

 

 

 

Chip – Nummer(n) (frei lassen, wird von BGTF ausgefüllt): __________________________________ 

 

 

 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der erteilten Angaben und anerkenne als zukünftiger Kunde/ 

zukünftige Kundin ausdrücklich die auf der Folgeseite aufgeführten Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB). 

 

Ort, Datum: Unterschrift: 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
für die Benützung des Tank-Chip und der Biogastankstelle Frutigen 

 

1. Zweck der Biogastankstelle: Die Biogastankstelle Frutigen GmbH (kurz BGTF) betreibt an der 

Mike Schmid-Olympiastrasse 15 in Frutigen eine halböffentliche Biogastankstelle und stellt 

diese einem begrenzten Kundenkreis zu Verfügung.  
 

2. Abrechnungsverfahren: Die Messung der Betankungsmengen erfolgt in Kilogramm mit einem 

geeichten Massendurchflussmesser (Coriolis-Prinzip). Dessen Eichung wird analog zu 

öffentlichen CNG Erdgastankstellen alle 2 Jahre durchgeführt. Die Kontrolle und 

Sicherstellung der Genauigkeit erfolgt mit der gleichen Methode (inkl. Prüfprotokollen) wie bei 

öffentlichen CNG Zapfsäulen, jedoch ohne Beizug von Eichmeistern. 
 

3. Der Bezug wird vom EDV-System erfasst, es wird beim Tankvorgang keine Quittung 

ausgedruckt. Die einzelnen Bezüge werden in der Rechnungsstellung ausgewiesen. 
 

4. Sicherheitshinweis: Das betankte Biogas ist nicht odoriert gemäss SVGW Richtlinie G13. 
 

5. Im Rahmen dieser AGB ist der Kunde berechtigt, an der Biogastankstelle, Mike Schmid-

Olympiastrasse 15 in Frutigen, Biogas als Treibstoff (CNG) zu beziehen. Der Kunde 

anerkennt den jeweiligen an der Tanksäule angegebenen Säulenpreis. 
 

6. Für die Chips wird kein Depot verlangt. Bei Verlust werden Chips gegen eine Gebühr von Fr. 

50.— (zzgl. MWST) ersetzt.  
 

7. Die Kundenchips bleiben Eigentum von BGTF. 
 

8. Die Tank-Bezüge werden üblicherweise monatlich oder quartalsweise in Rechnung gestellt. 

Die Zahlung des Gesamtbetrages hat innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu erfolgen. 

Es werden Mahnspesen erhoben: Fr. 5.— (zzgl. MWST) für die erste Mahnung, Fr.10.— (zzgl. 

MWST) für die zweite Mahnung.  
 

9. Reklamationen bezüglich der Richtigkeit der Rechnung haben innerhalb von 15 Tagen zu 

erfolgen, ansonsten gilt die Rechnung als akzeptiert. 
 

10. BGTF behält sich vor, den Kundenchip bei Nichteinhalten der Vertragsbestimmungen (z.B. 

Zahlungspflichten) einzuziehen, zu sperren und das Vertragsverhältnis per sofort aufzulösen. 

Nach erfolgter Chipsperrung wird der gesamte ausstehende Saldo zur Zahlung fällig. 
 

11. BGTF behält sich das Recht vor, die AGB mit Information an die Kunden jederzeit 

anzupassen. 
 

12. Ein Chipverlust oder Diebstahl oder die Feststellung eines Schadens ist BGTF unverzüglich 

zu melden. Der Chipinhaber bleibt solange verantwortlich für die missbräuchliche Verwendung 

des Chips, bis BGTF die Mitteilung des Chipinhabers erhalten hat. 
 

13. Namens- und Adressänderungen sind BGTF unverzüglich schriftlich zu melden. 
 

14. Der Vertrag kann jederzeit auf Monatsende gekündigt werden, und der Chip zurückgegeben 

werden.  
 

15. Alle Bedingungen gelten automatisch auch für die Bezüge von mehreren Chips. Der 

Unterzeichnende/ die Unterzeichnende haftet für die Zahlung aller durch die Benutzung der 

Chips entstandenen Verbindlichkeiten. 
 

16. Mit der Einreichung und Unterzeichnung des Antrages für den Kundenchip bestätigt der 

Unterzeichnende/ die Unterzeichnende diese AGB erhalten und akzeptiert zu haben. 
 

17. Als Erfüllungsort und Gerichtsstand anerkennen beide Parteien Frutigen. 


